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1.!eiblatt 

81/J ,.J.nfrage 

der Abg.Dr. P f e i f e r, H art 1 e b, Z eil 11 n ger und 

Genossen 

an den Bundesminister' für Justiz, 

betreffend die Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung auf dem 

Gebiete des Arbeiterephtes (Div~strechtes). 

Das c>sterreichische Prozessrecht hat mit gutem Grund besondere 

Normen zur Wahrung der Einheitlic'hkei t der Rechtspreohung geschaffen; 

denn von dieser Einheitlichkeit der Rechtspreohung hä.ngt die Rechts­

s1eherheit ab. 

Der Wahrung der Einheitliohkeit deZ' Rechtspreohung innerhalb des 

Obersten Gerichtshofes diente die Einführung des Spruohrepertor1ums und 

des Judikatenbuchee im Jahre 1872. Von einem im Spruohrepertorium ~inge­

tragene.n Rechtssatz darf ein Senat nur abgehen, wenn ein verstärkter 

Senat (Plenarsenat) dies beschlieest (Plenarbeschluss)c. Von einem im Judi­

katenbuch eingetragenen Rechtssatz kann der Oberste Gerichtshof 'nur in 

einem ilenissimarbeschluss abgehen. 

Überdies enthält bereits das Organisationsstatut des Obersten Ge-
, 

richtshofea vom 70 VIII. 1850 ,RGB1.Nr.325, Bestimmungen über den Plenarae-

nato Naoh § 16 li t.f' 'les statutes kann insbesond,ere auch der Bur.deA.:'l'15.:'\':.:!.· 

ster für Justiz "die Entscheidung einer von den Geric!:..t .J:t;. '~':;:i..;;:: ,=,H\Jden 

oder unrichtig entschiedenen ReChtsfrage" durch einen Plenarsenat bean­

tragen. 

Ganz eindeutig bestimmt § 11 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 

1952 , dass zum Abgehen von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungs­

gerichtshofes der Be~ch1uss eines veratärktsn Senates erforderlich ist. 

In dieser Hinsicht sei insbesondere auf den BeSChluss des verstärkten 

Senates vom 8.Juni 1953, Z1,,3/7··Pr 1953, verwiesen, durch welohen nach­

folgender Rechtssatz beschlossen wurde. 
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2.:Bei'blatt 

"Die mit der gerichtlichen Verurteilung wegen eines Verbreoh4.tns 
verbundenen Rechtsfolgen a) des Verlustes jedes öffentlichen 
Amtes oder·Dienstes und b) der Entziehung aller auf die 
Pensionsvorschriften gegrü.ndeten Pensionen wirken sioh nicht 
dahin aus, dass ein im Zeitpunkt seiner strafgerichtliohen 
Verurteilung noch nicht nach dem Beamten-tiberleitungsgesetB 
behandelter öffentlicher l3ediensteter auch nach Wiedererlangung 
der Amterfähigkeit nicht nach § 7 B-ÜG.in den neuen Personal­
stand oder nach § 8 Abs o 2 B-Ü~ in den Ruhestand übernommen 
werden kann. t1 

In der Rechtsprechung des Obersten Geriohtshofes sl.nd nun in 

jüngster Zeit auf arbeitsrechtlichem Gebiet in grundsätzlichen 

Fragen so widersprechende Entscheidungen zu verzeichnerl, dass ange­

nommen werden muss, dass die Vorschriften der Instruktion vom 

T.VIII.l872 zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung 

des Obersten Gerichtshofes nicht beachtet und PlenarbeschlÜsse 

nicht eingeholt wurden~ 

Einige Beispiele sollen dies aUfzeigen, In seiner Ent­

scheidung vom l04Juni 1952, 4 Ob 70/52, Arb.Slg.5443, vertritt der 

Oberste Gerichtshof den Standpunkt, dass eine vom Bundespräsi­

denten gemäss § 27 VG,1942 mit Wirksamkeit vom Tage der Ent­

schliessung bewilligte Ausnahme von den Sühnefolgen des § 18 11t.b ': 

VG.1947 beWirke, dass der Begnadigte in Zukunft nicht mehr als 
I 

entlassen zu gelten habe und die ihm zustehende Pension fl~ssig 

zu machen sei. Einen grundsätzlich gleichen. Standpunkt hat der 

Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 27.6~l952, Zl.250e/ 

49, bezogen, an dem er seither feshllält. ])er Oberste Gerichtshof 

hingegen ist von seinem Standpunkt - i~ Gegensatz zum Verwaltungs­

ger~ohtshof - in seirter Entscheidung vom 25.11.1952, 4 Ob 89/S2, 

ArbwSlg.55659 unverständlicherweise wieder abgegangen. In d1~ser 

erklärt er, dass eine Gnadenentschliessung, die niohtausdrücklich 

rückwirkend erteilt wird, an o.er kraft des G~setzes eingetretenen 

Entlassung nichts mehr zu ändern vermag und nur Sühnefolgti)n behebt, 

die das Gesetz ausser der Entlassung noch vorsieht. 

Der Oberste Gerichtshof hat ferner in seiner Entscheidung 

vom 8oJu1i 1948 9 4 Ob lo/48~ ausgesprochen, dass die Viirtsohafts­

säuberungskommission vom Dienstnehmer nur allgerufenwerden könne, 
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Verfügung d.urch die Eüstim:nu:1e;cn C18S Wirtschai'tssäuberungsgesetzes 

gedeokt si,;l:L;, n}_cht ["be:;: d.ann) "Olm a-Q.s andere:". Gründen die Gül tig­

keit der Verfügung des nümstgs"!:>ers bestritten wi rd G 

. ' I1L soharf~ra Gegen;:: atz hi8ZU hat der Oberste Gerichtshof .. 
in seinen Entscheid.ungen vom 1'2,,11,,1952~ 4 Ob 130/52, und vom 

907,~1953~ 4 Ob ~2/5"311 die Frage, ob sich die Bestimmung des § 5 
WSG, dass Dntlas3ur:.gen der Zustimmung des Arbt:itsamtes nicht be­

dürfen, auoh anf AusnarJJlegenehmigungen im Sill.ne des § 2 der Wehr­

macht s chutzvero:.:'C!nullg vom 1,,9,,1939 1 rm.GEl o I S~16a3, 1:·eziehe, dahin 

beantwortet" daE:s diest,> Frage n:'~m Rt:lhraen des 'WSG liege und ebenso 

von der KCL1missi.on zu lösen sei wi e die Frage naoh deo Vorliegen 

der VoraussetZ1..lX!.g"n d.:.s § 3 VrSG!. Das Arbeitsgericht und das Be­

rufungoge!':,eht hatten hingegü!1 in Übereinstimmung mit der Ent­

scheidung des Oberst&ZJ. G~rj.chtshofes vom 8.7 .. 1948 angenoml'Jen, 

dass die Fraget ob eine Entlassung.odel' Kündigung nach der Wehr­

mSQhtsohutzverordnnag zulässig 6.oi, von den Gericht~n zu beur­

teilen sei, nicht aber von der \\'irtschattssäuberungskommission. 

Für ein solohos Abgehün dos Oberst'en Gerichtshofes von 

scinen fl'Ü.heren Entscheidungen wäre zweifellos ein Flenarbe­

schluss. erfoI~derlich gowcse~, der aber nicht eingeholt wurde (I 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 

Bundesminister für J'!)sti:z die 

Ist d0r Ee::~:.' MLüst8:r bereit, sowohl in der umstrittenen 

Frage der Wi::-!\:'-":~3 d8:r' 'enad.enweisen Nachsicht der Sühnefolgen 

des § 18 li·t()l, VG;,1947' als auch in der ebenso .umstrittenen Frage 

der Zustäild:i·sket t dvl' G",r'icht G zur Entscheidung über die Gültigkeit 

einer Entla.ss'tl~Z odeL' :Kiindigu~'.G eines der Wehrmachtschutzver"!" 

ordnung unte::-l:!.fJG':.:ndc:a J)ü:r.~:tnGhl:l~rS zur Wahrung der Einhei t1ioh­

keit der ?<?ohtsprec}n~.nG' a ..... '! GrUlld iles § 16 lit.::' 'les KaisDfat~ 

voo7oVIII.,19::0,r~GBJ." H:'o~,25~ J?len3rbeschlüsse zu beantragen? 
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